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Gesetz
über die Bestimmung der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung als Dienstbehörde und 

Personalstelle für den Berliner Notdienst Kinderschutz und die Zentrale Jugendgerichtshilfe
Vom 6. Dezember 2017

Kindern und Jugendlichen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Ber-
lin außerhalb der Geschäftszeiten der bezirklichen Jugendämter;“

2. Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden die Absätze 4 bis 8.

§ 4 
Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit für einzelne 

Bezirksaufgaben
§ 1 der Verordnung über die Zuständigkeit für einzelne Bezirks-

aufgaben vom 5. Dezember 2000 (GVBl. S. 513), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 15. August 2017 (GVBl. S. 419) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. der Bezirk Mitte für die öffentliche Beleuchtung einschließ-
lich der beleuchteten Verkehrszeichen und -einrichtungen,“

2. Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg für die Ermittlung von 

Personenstandsurkunden,“

§ 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Dienstbehörde und Personalstelle

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 (Übergangszeitpunkt) wird die 
für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung Dienstbehörde 
und Personalstelle für den Berliner Notdienst Kinderschutz und die 
Zentrale Jugendgerichtshilfe.

§ 2 
Personal- und Sachmittelübergang

(1) Der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung 
gehören ab dem Übergangszeitpunkt sämtliche Dienstkräfte des 
Berliner Notdienstes Kinderschutz und der Zentralen Jugendge-
richtshilfe an, die bisher Dienstkräfte der Bezirke waren; einer Ver-
setzung bedarf es nicht.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt gehen alle mit der Aufgabe im Zu-
sammenhang stehenden Sachmittel und Ausstattungen auf die für 
Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung über.

§ 3 
Änderung des Allgemeinen Sicherheits-  

und Ordnungsgesetzes
Die Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- 

und Ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 430) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In Nummer 6 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 eingefügt:
„(3) die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, die 

keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Berlin haben, sowie von 
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Gesetz
zum Staatsvertrag über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums  

der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen  
auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts  

(GKDZ – TKÜG)
Vom 6. Dezember 2017

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zum Staatsvertrag

(1) Dem am 19. Juli 2017 von den Ländern Berlin, Brandenburg, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und am 8. September 2017 von Thüringen 
unterzeichneten Staatsvertrag über die Errichtung eines Gemeinsa-
men Kompetenz- und Dienstleistungszentrums der Polizeien der 
Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwa-
chung als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts wird zuge-
stimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffent-
licht.

§ 2 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 20 in Kraft 
tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu ma-
chen.

Berlin, den 6. Dezember 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Staatsvertrag 
über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums  

der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen  
auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts  

(GKDZ-StV)

II.
Die Organisation und Einrichtung der Anstalt sollen den verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen und den Bedürfnissen der Praxis 
hinsichtlich einer effizienten und effektiven Telekommunikations-
überwachung unter Berücksichtigung der Anforderungen an den 
Datenschutz und der zu gewährleistenden Datensicherheit gerecht 
werden. Dabei soll die Anstalt vor dem Hintergrund der zu gewähr-
leistenden ständigen Funktions- und Handlungsfähigkeit einen 
Haupt- und einen Nebensitz aufweisen. Diese sind hochverfügbar 
und ausfallsicher miteinander zu verbinden. Ziel ist es, dass an bei-
den Anlagenstandorten die geschalteten Maßnahmen auf dem Ge-
biet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung und die in 
diesem Zusammenhang anfallenden Daten nahezu zeitgleich spie-
gelbildlich vorhanden sind. Die Informationsstände sind hierbei 
fortlaufend zu aktualisieren.

III.
In personeller Hinsicht sollen in der Anstalt der Sach- und Fach-

verstand, der zur Entgegennahme und Aufbereitung der Daten, die 
im Rahmen der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung 
anfallen, erforderlich ist, vereint werden.

Gewährleistet werden sollen insbesondere die Bereitstellung der 
Überwachungskopien in polizeifachlich interpretierbarer und aus-
wertbarer Form, der technische Betrieb der Anlagen und der elektro-
nischen Schnittstellen, die Administration der Maßnahmen sowie 
die Koordination der Providerbeziehungen. Neben Aufgaben im 
Bereich IT-gestützter Leistungserbringung und Beratung für die 
polizeiliche Telekommunikationsüberwachung und der für die Ab-
wicklung der Geschäftsprozesse und das Personal der Anstalt erfor-
derlichen Verwaltungsaufgaben soll die Anstalt als Querschnitts-
aufgaben für die Auftragsverarbeitung bspw. den Datenschutz, die 
IT-Sicherheit, die IT-Planung und IT-Beschaffung, das zentrale 
Kundenmanagement, das Störungsmanagement und die Bereit-
schaftsdienste abbilden. Die Ausgestaltung und Einrichtung der An-
stalt sollen dabei innovationsoffen und somit zukunftsfähig erfolgen.

Die Länderpolizeien bleiben weiterhin für die polizeiliche Fallbe-
arbeitung zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zuständig. In 
ihnen werden künftig zentrale Ansprechstellen für das Gemeinsame 
Kompetenz- und Dienstleistungszentrum geführt.

§ 1 
Errichtung, Rechtsform, Name, Sitz, 
anzuwendendes Recht, Dienstsiegel

(1) Die Trägerländer errichten zum Zwecke der Entgegennahme 
und Aufbereitung der Daten aus der polizeilichen Telekommunika-
tionsüberwachung der Trägerländer eine rechtsfähige Anstalt öffent-
lichen Rechts. 

(2) Die Anstalt trägt den Namen Gemeinsames Kompetenz- und 
Dienstleistungszentrum (GKDZ) der Polizeien der Länder Berlin, 
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Ge-
biet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als Anstalt 
öffentlichen Rechts (AöR). 

(3) Die Anstalt hat ihren Sitz in Leipzig. Sie unterhält einen zwei-
ten Standort in Dresden. 

(4) Für die Errichtung und den Betrieb findet das sächsische Lan-
desrecht Anwendung, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Be-
stimmungen etwas anderes ergibt. 

(5) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.

Das Land Berlin, vertreten durch den Regierenden Bürgermeister, 
dieser vertreten durch den Senator für Inneres und Sport,

das Land Brandenburg, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch den Minister des Innern und für Kommunales,

der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, die-
ser vertreten durch den Staatsminister des Innern,

das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch den Minister für Inneres und Sport,

der Freistaat Thüringen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch den Minister für Inneres und Kommunales

– im Folgenden Trägerländer –

schließen folgenden

Staatsvertrag
über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und Dienst-

leistungszentrums auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommuni-
kationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts 

– im Folgenden Anstalt öffentlichen Rechts –

Präambel 
I.

Eine leistungsfähige Informationstechnik (IT) ist Voraussetzung 
für eine moderne Verwaltung. Sie ist technisch-organisatorisch, 
wissens- und kostenseitig eine erhebliche Herausforderung, die 
langfristig nur noch im Rahmen länderübergreifender Zusammen-
arbeit zu bewältigen ist. Dies hat der Verfassungsgeber erkannt. Er 
hat mit Art. 91c Grundgesetz (GG) die Grundlage für eine Länder-
zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnologien ge-
schaffen. Vor diesem Hintergrund wollen die Trägerländer die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunika-
tionsüberwachung intensivieren.

In den Trägerländern verfügt bislang jeder Polizeibereich über 
eigene, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Geschäftsbereichs zuge-
schnittene IT-Unterstützungsleistungen für die Telekommunika-
tionsüberwachung. Diese dezentralen Unterstützungsprozesse sollen 
in einer separaten, länderübergreifenden Organisations- bzw. Wirt-
schaftseinheit mit entsprechender Rechtsform, einem kooperations-
gebundenen Dienstleister auf dem Gebiet der polizeilichen Tele-
kommunikationsüberwachung, weitestgehend gebündelt, konsoli-
diert, modernisiert und damit zukunftsfähig werden. Grundlegende 
polizeifachliche Entscheidungen zur Telekommunikationsüberwa-
chung verbleiben in den Polizeibereichen der Trägerländer. Ziele 
sind die Steigerung der Effizienz und die Sicherstellung einer be-
darfsgerechten sowie an der technischen und rechtlichen Entwick-
lung ausgerichteten Telekommunikationsüberwachungspraxis. Aus 
der Länderkooperation werden zudem Synergieeffekte erwachsen.

Die Anstalt dient dem Zweck, die Trägerländer länderübergrei-
fend, insbesondere im Wege der Auftragsverarbeitung mit für die 
Telekommunikationsüberwachung spezifischen IT-Leistungen, zu 
unterstützen. Es besteht eine Kooperationsnotwendigkeit, weil die 
Aufgaben der Länder auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommu-
nikationsüberwachung angesichts sich rapide entwickelnder Tech-
nologien nicht mehr zielführend alleine bewältigt werden können.

Anlage zu § 1 Absatz 2
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cherheit. Die Anstalt errichtet und betreibt IT-Systeme zur Auftrags-
verarbeitung von entgegengenommenen Telekommunikationsdaten, 
ohne polizeiliche Befugnisse wahrzunehmen.

(2) Die Anstalt unterstützt und berät die Polizeien der Trägerlän-
der als fachkundige Stelle nach Maßgabe des Verwaltungsrates auf 
dem Gebiet der technisch-organisatorischen Realisierung polizeili-
cher Telekommunikationsüberwachung und kann hierzu weitere 
Unterstützungsfunktionen wahrnehmen, soweit die Kernaufgabe 
nicht beeinträchtigt wird.

(3) Wurde die Anstalt mit der Datenverarbeitung auf dem Gebiet 
der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung beauftragt, ist 
sie berechtigt, die am Übergabepunkt gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 der 
Telekommunikations-Überwachungsverordnung (TKÜV) bereitge-
stellten Daten entgegenzunehmen. Sie ist insoweit dann zugleich für 
die Vertragsparteien zentrale Kontaktstelle im Sinne der Nummer 2 
der Allgemeinen Vorbemerkung der Anlage 3 zu § 23 Absatz 1 Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) zur Anforderung 
und Abrechnung für Leistungen zur Telekommunikationsüberwa-
chung.

(4) Zur Erledigung ihrer Aufträge zur Datenverarbeitung hat sich 
die Anstalt ihrer eigenen IT-Systeme zu bedienen. Die Anstalt kann 
sich im Übrigen außerhalb ihrer Kernaufgabe Dritter bedienen, ins-
besondere der Trägerländer, die der Anstalt die Inanspruchnahme 
von Unterstützungsleistungen gewähren. Näheres wird durch die 
Satzung der Anstalt oder in separat abzuschließenden Verwaltungs-
abkommen geregelt. Die oder der Sächsische Datenschutzbeauftrag-
te ist zu beteiligen. Die zulässige Inanspruchnahme Dritter durch die 
Polizeien der Länder wird durch die Regelung nicht beschränkt.

(5) Die zuständige Stelle des jeweiligen Landes erteilt der Anstalt 
den Auftrag zur Datenverarbeitung nach Maßgabe der in diesem 
Land geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

(6) Das Nähere zur Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses re-
gelt die Benutzerordnung.

§ 5 
Organe

Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

§ 6 
Verwaltungsrat

(1) Jedes Trägerland entsendet eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter in den Verwaltungsrat. Zur konstituierenden Sitzung des Verwal-
tungsrates lädt die in § 10 bestimmte Aufsichtsbehörde ein. 

(2) Die nach § 6 Absatz 1 in den Verwaltungsrat zu entsendenden 
Vertreterinnen oder Vertreter der Trägerländer und jeweils eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter werden durch die für Öffentli-
che Sicherheit und Ordnung zuständigen obersten Landesbehörden 
jeweils für die Dauer von vier Jahren bestellt. Wiederholte Bestel-
lungen sind möglich. Der Erste Vorsitz im Verwaltungsrat wechselt 
nach Ländern alle zwei Jahre in der Reihenfolge Sachsen, Berlin, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Den Zweiten Vorsitz 
übernimmt die Vertreterin oder der Vertreter des Landes, das als 
nächstes die Erste Vorsitzende oder den Ersten Vorsitzenden stellen 
wird.

(3) Der Verwaltungsrat beschließt über die grundsätzlichen An-
gelegenheiten der Anstalt, insbesondere über
1. die Geschäftsordnung des Verwaltungsrates und ihre Änderun-

gen,
2. die Satzung der Anstalt und ihre Änderungen,
3. die Benutzungsordnung und ihre Änderungen,
4. bis zum 31. Oktober über den Wirtschaftsplan der Anstalt des 

Folgejahres,
5. die Bestellung in das und Abberufung aus dem Vorstandsamt 

sowie die Einstellung und Entlassung der Vorstandsmitglieder,
6. die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprü-

fers, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Genehmi-

§ 2 
Trägerschaft, Finanzierung 

und Wirtschaftsführung
(1) Träger der Anstalt sind die vertragsschließenden Länder (Trä-

gerländer). Diese sind gleichzeitig Benutzer der Anstalt.
(2) Die Anstalt erhält im ersten und im zweiten Geschäftsjahr von 

den Trägerländern folgende Finanzierungsbeiträge als Anschubfi-
nanzierung:
a) Im ersten Geschäftsjahr, nach Inkrafttreten des Staatsvertrages:

vom Land Berlin:  1.534.231 €
vom Land Brandenburg:   936.830 €
vom Freistaat Sachsen:  1.550.986 €
vom Land Sachsen-Anhalt:   868.958 €
vom Freistaat Thüringen:   835.704 €

b) Im zweiten Geschäftsjahr: 
vom Land Berlin:  2.640.691 €
vom Land Brandenburg:  1.612.456 €
vom Freistaat Sachsen:  2.669.529 €
vom Land Sachsen-Anhalt:  1.495.635 €
vom Freistaat Thüringen:  1.438.399 €

(3) Die Trägerländer stellen jährlich ab dem dritten Geschäftsjahr 
nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages die nach dem bestätigten 
Wirtschaftsplan vorgesehenen finanziellen Mittel anteilig, entspre-
chend dem für die Anstalt modifizierten Königsteiner Schlüssel, 
bereit (Finanzierungsbeiträge). Der für die Anstalt modifizierte Kö-
nigsteiner Schlüssel ist der im Bundesanzeiger veröffentlichte, auf 
die Trägerländer umgerechnete und auf fünf Nachkommastellen 
gerundete Königsteiner Schlüssel. Dabei wird der im Bundesanzei-
ger für jedes Trägerland ausgewiesene prozentuale Anteil durch die 
Summe der prozentualen Anteile aller Trägerländer dividiert und an-
schließend mit 100 Prozent multipliziert. Für alle Zahlungen gilt je-
weils der aktuelle für die Anstalt modifizierte Königsteiner Schlüssel. 

(4) Die Anstalt wird nach kaufmännischen Grundsätzen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten geführt. Die Anstalt erzielt keine Ge-
winne. Sie arbeitet kostendeckend. Das Rechnungswesen der An-
stalt ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (staatliche 
Doppik) ausgerichtet. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Nähe-
re zur Haushalts- und Wirtschaftsführung regelt die Satzung. 

(5) Die näheren Einzelheiten der Finanzierung werden in einem 
Verwaltungsabkommen geregelt. Dieses kann nach der Evaluierung 
gemäß § 19 auch vorsehen, dass die Anstalt Aufwandsabrechnungen 
für die Erfüllung von Aufgaben einführt.

§ 3 
Haftung

Die Trägerländer haften für Verbindlichkeiten der Anstalt subsidi-
är unbeschränkt. Im Außenverhältnis gegenüber Dritten haften die 
Trägerländer als Gesamtschuldner, wenn und soweit sich deren An-
sprüche nicht aus dem Anstaltsvermögen befriedigen lassen. Im In-
nenverhältnis haften die Trägerländer im Verhältnis ihrer Anteile 
entsprechend dem für die Anstalt modifizierten Königsteiner 
Schlüssel.

§ 4 
Aufgaben, Benutzungsverhältnis

(1) Die Anstalt ist die zentrale Dienstleisterin der Trägerländer auf 
dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung. 
Die Trägerländer benutzen die Anstalt im Wege der Auftragsver-
arbeitung für Daten aus polizeilichen Telekommunikationsüberwa-
chungen nach den jeweiligen Landespolizeigesetzen sowie nach den 
§§ 100a ff. Strafprozessordnung (Kernaufgabe). Telekommunika-
tionsüberwachung ist die Verarbeitung von Nutzungs-, Inhalts-, 
Verkehrs-, Bestands- und Standortdaten zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten sowie des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
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der diese Tarifverträge ergänzenden, ändernden und ersetzenden 
Tarifverträge in der in Sachsen jeweils geltenden Fassung. Zur De-
ckung des Personalbedarfs und zur Bindung von qualifizierten Fach-
kräften in Bereichen, die für die Erfüllung des Zwecks der Anstalt 
von besonderer Bedeutung sind und in denen ein besonderer Fach-
kräftemangel herrscht, kann eine besondere persönliche Zulage ge-
währt werden; § 16 Absatz 5 Sätze 3 und 4 TV-L gelten entsprechend.

(2) Die Trägerländer sind verpflichtet, befähigtes eigenes Perso-
nal an die Anstalt abzuordnen, sofern diese selbst nachweislich nicht 
in ausreichendem Umfang Personal gewinnen konnte. Eine solche 
Inanspruchnahme der Trägerländer bedarf eines Beschlusses des 
Verwaltungsrates, der die Belastung der Trägerländer unter besonde-
rer Berücksichtigung der bisherigen Personalzuführungen und des 
modifizierten Königsteiner Schlüssels (§ 2 Absatz 3) bemisst.

(3) Die Versorgungslastenteilung zwischen den Trägerländern 
und der Anstalt richtet sich nach dem Staatsvertrag über die Vertei-
lung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden 
Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) in 
der jeweils geltenden Fassung. Bei Abordnungen gemäß § 14 Be-
amtenstatusgesetz (BeamtStG) ist im Rahmen der Personalkosten-
erstattungen bei Beamten auch die Erhebung eines Versorgungszu-
schlages in Höhe von 30 v. H. der jeweiligen ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach dem Recht des abordnenden Dienstherrn zu 
vereinbaren. Dies gilt nicht, sofern es sich um Abordnungen handelt, 
die mit dem Ziel der Versetzung ausgesprochen werden bzw. in eine 
Versetzung münden, soweit eine Versorgungslastenteilung nach dem 
Versorgungslasten-Staatsvertrag stattfindet.

(4) Die Anstalt schafft unverzüglich nach Errichtung die Voraus-
setzungen für den Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung mit der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Kommt die 
Beteiligungsvereinbarung nicht zustande, stellt die Anstalt die recht-
lichen Ansprüche der Beschäftigten auf eine betriebliche Altersver-
sorgung entsprechend § 25 TV-L bzw. § 17 TVA-L BBiG sicher.

§ 9 
Übertragung von Befugnissen 

und Zuständigkeiten
(1) Die Anstalt kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates Ver-

waltungsaufgaben einschließlich einer damit verbundenen automa-
tisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sowie der Entschei-
dung über Rechtsbehelfe im Wege von Verwaltungsvereinbarungen 
gegen Erstattung der Verwaltungskosten ganz oder teilweise auf 
Behörden oder Einrichtungen des Freistaats Sachsen übertragen. Für 
die Zustimmung des Verwaltungsrates ist in diesem Fall die Zustim-
mung der Vertreterin oder des Vertreters des Freistaates Sachsen im 
Verwaltungsrat erforderlich. Die Übertragung ist in geeigneter Wei-
se bekannt zu machen.

(2) Die Anstalt kann nach Absatz 1 insbesondere folgende Ver-
waltungsaufgaben (Verwaltungshilfsdienstleistungen) übertragen:
• die Aufgaben auf dem Gebiet der Besoldung und der sonstigen 

Geldleistungen nach dem Sächsischen Besoldungsgesetz ein-
schließlich der Beihilfe sowie der Versorgung nach dem Sächsi-
schen Beamtenversorgungsgesetz,

•	 die der Anstalt als Arbeitgeber zustehenden Befugnisse in Bezug 
auf das Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
der zur Ausbildung Beschäftigten (Auszubildende), 

•	 die Berechnung und Anordnung der Reisekostenvergütung und 
des Trennungsgeldes, 

•	 die Durchführung von Beschaffungen und Vergabeverfahren so-
wie 

•	 die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.

§ 10 
Rechtsaufsicht über die Anstalt

Die Rechtsaufsicht über die Anstalt obliegt den Trägerländern zu-
sammen. Aufsichtsbehörde ist das Sächsische Staatsministerium des 
Innern. Es führt die Aufsicht im Benehmen mit den für Inneres zu-

gung des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresergeb-
nisses,

7. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Regelung der 
arbeits-, dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Ver-
hältnisse der Beschäftigten im Rahmen der gesetzlichen und ta-
rifvertraglichen Vorgaben,

8. die Aufnahme von Krediten,
9. die Führung von Rechtsstreitigkeiten, deren Streitwert eine in 

der Satzung festzulegende Grenze übersteigt,
10. die Einleitung der Vergabe von Aufträgen, deren Höhe im Ein-

zelfall eine in der Satzung festzulegende Grenze übersteigt,
11. den Abschluss von Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als 

zwei Jahren, sofern die Verpflichtung der Anstalt im Einzelfall 
eine in der Satzung festzulegende Grenze übersteigt, oder den 
Abschluss von Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als fünf 
Jahren,

12. die Inanspruchnahme Dritter nach § 4 Absatz 4 Satz 2
und überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes.

(4) Der Verwaltungsrat fasst die Beschlüsse über seine Geschäfts-
ordnung, die Satzung und den Wirtschaftsplan einstimmig. Im Übri-
gen werden die erforderlichen Mehrheiten bei den Beschlüssen des 
Verwaltungsrats in der Geschäftsordnung geregelt.

(5) Der Verwaltungsrat ist oberste Dienstbehörde der in der An-
stalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er bestellt die Mitglieder des 
Vorstandes, ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter 
der beamteten Vorstandsmitglieder und nimmt die Rechte und 
Pflichten der Anstalt als Arbeitgeberin gegenüber den Vorstands-
mitgliedern im Beschäftigtenverhältnis wahr. Der Verwaltungsrat 
kann seine Zuständigkeiten als oberste Dienstbehörde ganz oder 
teilweise auf den Vorstand übertragen.

(6) Näheres zum Verwaltungsrat regelt die Satzung.

§ 7 
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er 
leitet die Anstalt und ist deren gesetzlicher Vertreter. Der Vorstand 
ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter der in der An-
stalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er nimmt die Aufgaben der 
für die Ernennung zuständigen Stelle und die Rechte und Pflichten 
der Anstalt als Arbeitgeberin gegenüber den Beschäftigten der An-
stalt wahr, soweit sie nicht durch diesen Staatsvertrag dem Verwal-
tungsrat zugewiesen sind.

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von 
höchstens vier Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind möglich. 
Eine vorzeitige Abberufung ist aus dienstlichen Gründen zulässig.

(3) Der Vorstand ist berechtigt, mit beratender Stimme an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates teilzunehmen, soweit der Verwal-
tungsrat nichts anderes beschließt. Er ist verpflichtet, an den Ver-
waltungsratssitzungen teilzunehmen, wenn der Verwaltungsrat dies 
zuvor bestimmt.

(4) Näheres über den Vorstand regelt die Satzung.

§ 8 
Dienstherrnfähigkeit, Personalgewinnung

(1) Die Anstalt kann Beschäftigte einstellen und Beamtinnen und 
Beamte haben. Die Trägerländer können an die Anstalt Beschäftigte 
abordnen sowie Beamtinnen und Beamte abordnen oder versetzen. 
Die Anstalt ist Dienstherr im Sinne des sächsischen Landesrechts. 
Auf die Rechtsverhältnisse der Beamten der Anstalt finden das Be-
amtenstatusgesetz (BeamtStG) und die beamtenrechtlichen Vor-
schriften des Freistaates Sachsen Anwendung, soweit sich aus den 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages nichts anderes ergibt. Für die 
Beschäftigten und die Auszubildenden der Anstalt gilt der Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) beziehungsweise 
der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberu-
fen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) einschließlich 
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präventive Telekommunikationsüberwachung zulässt, sind die Spei-
cherbereiche von zu repressiven Zwecken erhobenen Daten zu 
trennen. Durch organisatorische und technische Maßnahmen ist si-
cherzustellen, dass eine Kenntnisnahme von Daten durch Nichtbe-
rechtigte ausgeschlossen ist. Der verfassungsrechtliche Schutz des 
Kernbereiches privater Lebensgestaltung ist zu gewährleisten. Die 
Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen ist vor der Inbetriebnahme 
der Anstalt und anschließend in regelmäßigen Abständen nachzu-
weisen.

§ 14 
Personelle, technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes und der Informationssicherheit

(1) Die Anstalt hat alle angemessenen personellen, technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 
um eine den Bestimmungen dieses Staatsvertrages und den nach 
§ 12 Absatz 2 des Staatsvertrages geltenden Bestimmungen des 
Datenschutzrechts entsprechende Datenverarbeitung zu gewährleis-
ten. Hierbei ist einheitlich derjenige Schutzbedarf für die Aufbewah-
rung und Übermittlung von Daten zugrunde zu legen, der gemessen 
an der Empfehlung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik im Vergleich der Trägerländer als der höchste anzuse-
hen ist. Die technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik sind entsprechend anzuwenden. Die 
Maßnahmen richten sich nach den im Einzelfall zu betrachtenden 
Risiken und dem jeweiligen Stand der Technik.

(2) Die Grundsätze der Datenminimierung, Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit sind zu beachten. Hierzu gehört im Bereich der 
Kernaufgabe, dass der Umfang der Verarbeitung der im Auftrag er-
hobenen Daten und das Ausmaß ihrer Zugänglichkeit auf das unab-
dingbar Erforderliche beschränkt werden. Datenbestände und Ko-
pien von Daten, die im Zuge der Verarbeitung temporär angelegt 
werden, sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu löschen. Außer-
halb des Bereichs der Kernaufgabe dürfen nur personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung für den jeweiligen 
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Diese Verpflich-
tung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, 
den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugäng-
lichkeit.

(3) Die nach dem jeweiligen Stand der Technik zu treffenden 
personellen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Datensicherheit sind auf der Grundlage eines Sicherheitskonzepts 
(Absatz 4) zu ermitteln und haben Folgendes zu bezwecken:
a) Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen 

die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangs-
kontrolle),

b) Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns 
oder Entfernens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),

c) Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen 
Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und 
Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Spei-
cherkontrolle),

d) Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssyste-
me mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch 
Unbefugte (Benutzerkontrolle),

e) Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten 
Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den ihrer 
Zugangsberechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten 
Zugang haben (Zugangskontrolle),

f) Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an 
welche Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrich-
tungen zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung 
gestellt wurden oder werden können (Übertragungskontrolle),

g) Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt 
werden kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit 
und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingege-
ben worden sind (Eingabekontrolle),

ständigen obersten Landesbehörden der übrigen Trägerländer, so-
weit die Eilbedürftigkeit nicht ein unverzügliches Einschreiten ge-
bietet. In diesem Fall sind die zuständigen obersten Landesbehörden 
der übrigen Trägerländer unverzüglich zu unterrichten.

§ 11 
Finanzkontrolle

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Anstalt soll durch die 
Rechnungshöfe der Trägerländer gemeinsam geprüft werden. Hier-
zu kann der Sächsische Rechnungshof durch Vereinbarungen Prü-
fungsaufgaben übernehmen. Der Sächsische Rechnungshof prüft 
gem. § 111 Sächsische Haushaltsordnung (SäHO).

§ 12 
Anwendbares Datenschutzrecht, 

Auftragsverarbeitung
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die An-

stalt, die nicht als Auftragsverarbeitung erfolgt, gelten die Vorschrif-
ten des Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) und der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung). Zuständige Stelle für den Landesdatenschutz ist in diesem 
Fall die oder der Sächsische Datenschutzbeauftragte.

(2) Verarbeitet die Anstalt personenbezogene Daten im Auftrag, 
gelten die Vorschriften über den Datenschutz in dem Auftrag geben-
den Land. Die oder der Landesdatenschutzbeauftragte dieses Landes 
überwacht die Einhaltung dieser Vorschriften, berät die Anstalt inso-
weit in Fragen des Datenschutzes und nimmt das Kontrollrecht, da-
runter auch ein Betretungsrecht, gegenüber der Anstalt wahr. Die 
Unterrichtung über eine gegenüber dem Vorstand der Anstalt getrof-
fene datenschutzrechtliche Aufsichtsmaßnahme einer oder eines 
Landesdatenschutzbeauftragten erfolgt gegenüber der für die Polizei 
zuständigen obersten Landesbehörde des Landes, welches den Auf-
trag erteilt hat und gegenüber dem Sächsischen Staatsministerium 
des Innern als Rechtsaufsichtsbehörde.

(3) Die in den Trägerländern für den Landesdatenschutz zuständi-
gen Landesdatenschutzbeauftragten können sich ungeachtet von 
Absatz 2 gegenseitig einvernehmlich mit der Durchführung der 
Kontrolle der Anstalt beauftragen. Die oder der beauftragte Landes-
datenschutzbeauftragte ist in diesen Fällen im Rahmen des Auf-
tragsumfanges zur Kontrolle der Anstalt berechtigt.

(4) Die Anstalt bestellt eine behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder einen behördlichen Datenschutzbeauftragten. Diese oder dieser 
hat neben den übrigen Aufgaben insbesondere die Aufgabe für die 
im Wege der Auftragsverarbeitung erfolgende Datenverarbeitung 
durch die Anstalt die Einhaltung der jeweiligen einschlägigen 
Datenschutzvorschriften, vor allem die Vorschriften über den Daten-
schutz in dem Auftrag gebenden Land und der sich aus diesem 
Staatsvertrag und den hierauf beruhenden Abkommen und Verträgen 
ergebenden Anforderungen zu überwachen. Ihr oder ihm obliegt 
ferner die Aufgabe der Überwachung der Verarbeitung eigener per-
sonenbezogener Daten durch die Anstalt nach Maßgabe der Vor-
schriften des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Die oder der be-
hördliche Datenschutzbeauftragte ist der Leitung der Anstalt organi-
satorisch unmittelbar anzugliedern.

§ 13 
Schutz personenbezogener Daten aus 
der Telekommunikationsüberwachung

Durch den Betrieb der Anstalt darf der gesetzlich bestimmte Zu-
griff der jeweiligen Polizeibehörden der Trägerländer auf die Daten-
sätze der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung nicht er-
weitert werden. Die Polizeibehörden der Trägerländer dürfen auch 
bei der zentralen Datenvorhaltung in der Anstalt ausschließlich auf 
die in ihrem Zuständigkeitsbereich und auf ihre Veranlassung hin 
erhobenen Daten zugreifen. Insoweit ist eine strikte und zuverlässi-
ge Mandantentrennung zu gewährleisten. Soweit ein Landesrecht 
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auch für die auf der Grundlage dieses Staatsvertrages geschlossenen 
Verwaltungsabkommen. Eine isolierte Kündigung der Verwaltungs-
abkommen gemäß § 2 dieses Staatsvertrages ist nicht möglich.

(3) Durch das Ausscheiden eines Trägerlandes wird die Wirksam-
keit des Staatsvertrages zwischen den übrigen Trägerländern nicht 
berührt. Dies gilt nicht im Fall einer Kündigung durch den Freistaat 
Sachsen.

(4) Im Falle der Kündigung durch den Freistaat Sachsen wird die 
Anstalt mit dem Ziel der Auflösung abgewickelt. Die Trägerländer 
verpflichten sich zum Abschluss einer Auseinandersetzungsverein-
barung bis zum 31. Dezember des auf die Kündigungserklärung 
folgenden Jahres. Eine Kündigung wird erst wirksam, wenn die 
Auseinandersetzungsvereinbarung vorliegt. Die Auseinanderset-
zungsvereinbarung umfasst insbesondere Regelungen über den an-
gemessenen Zeitraum bis zur Beendigung der Auftragserledigung 
durch die Anstalt an den Standorten in Leipzig und Dresden, die 
Verteilung des Anstaltsvermögens und die Übernahme der bestehen-
den Verbindlichkeiten sowie die Kündigung oder die Übernahme 
des Personals. Der vom Gesamtpersonal zu übernehmende Anteil 
der einzelnen Trägerländer entspricht, sofern keine anderslautende 
Einigung erfolgt, ihrem Anteil nach dem modifizierten Königsteiner 
Schlüssel. Erklärt sich ein Land zur Aufnahme eines höheren Anteils 
bereit, reduziert sich der Anteil der übrigen Trägerländer entspre-
chend. Für das Übergehen der Beamtinnen und Beamten gelten die 
im 3. Abschnitt des Beamtenstatusgesetzes und des Sächsischen 
Beamtengesetzes für den Fall des vollständigen Übergangs der Auf-
gaben einer Körperschaft auf mehrere andere getroffenen Regelun-
gen entsprechend.

(5) Im Falle der Kündigung durch ein anderes Trägerland besteht 
die Anstalt unter Trägerschaft der übrigen Länder weiter. Absatz 4 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Auseinandersetzungsvereinba-
rung zwischen den verbleibenden Trägerländern und dem kündigen-
den Land umfasst insbesondere eine Feststellung darüber, welcher 
Teil der Beschäftigten der Anstalt von der Kündigung des Landes 
betroffen ist. Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. Die Auseinander-
setzungsvereinbarung trifft weiter Regelungen zur anteiligen Über-
nahme der Beamtinnen und Beamten durch das kündigende Land 
sowie über die Kündigung oder Übernahme der weiteren betroffe-
nen Beschäftigungsverhältnisse.

(6) Absatz 4 ist im Falle einer einvernehmlichen Auflösung der 
Anstalt entsprechend anzuwenden.

§ 18 
Beitritt weiterer Länder

Diesem Staatsvertrag können weitere Länder beitreten. Der Bei-
tritt ist schriftlich gegenüber dem Sächsischen Staatsministerium 
des Innern zu beantragen. Dieses hat die übrigen Trägerländer über 
den Eingang eines Beitrittsantrages unverzüglich zu unterrichten. Der 
Beitritt bedarf der Zustimmung der Parlamente aller Trägerländer.

§ 19 
Evaluierung 

(1) Drei Jahre nachdem die Anstalt ihren vollständigen Wirkbe-
trieb aufgenommen hat, werden der Umfang der zugewiesenen Auf-
gaben und genutzten Prozessabläufe durch die für Inneres zuständi-
gen obersten Landesbehörden der Trägerländer unter Mitwirkung 
mindestens einer oder eines unabhängigen Sachverständigen im 
Einklang mit wissenschaftlichen Methoden und Kenntnissen geprüft.

(2) Die für Inneres zuständigen obersten Landesbehörden unter-
richten ihre Landesregierungen über das Ergebnis der Evaluierung, 
insbesondere über einen sich hieraus ergebenden Änderungsbedarf. 
Die Landesregierungen berichten den Landtagen über das Ergebnis 
der Evaluierung.

§ 20 
Inkrafttreten, Ratifikation

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt mit Hin-
terlegung der letzten Ratifikationsurkunde in Kraft. Die Ratifika-

h) Verhinderung, dass bei der Übermittlung personenbezogener 
Daten sowie beim Transport von Datenträgern die Daten unbe-
fugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können 
(Transportkontrolle),

i) Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wie-
derhergestellt werden können (Wiederherstellung),

j) Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfü-
gung stehen, auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zu-
verlässigkeit) und gespeicherte personenbezogene Daten nicht 
durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können 
(Datenintegrität).

Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist unter Berücksichtigung sich 
verändernder Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Tech-
nik zu überprüfen. Die sich daraus ergebenden notwendigen Anpas-
sungen sind zeitnah umzusetzen.

(4) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentli-
che Änderung der Datenverarbeitung sind von der Anstalt die zu 
treffenden personellen, technischen und organisatorischen Maßnah-
men auf der Grundlage einer Risikoanalyse und eines Sicherheits-
konzepts zu ermitteln. Dazu gehört eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung hinsichtlich möglicher Gefahren für das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung. Die datenschutzrechtliche Aufsichts-
behörde ist frühzeitig zu konsultieren. Entsprechend der technischen 
Entwicklung ist die Ermittlung in angemessenen Abständen zu 
wiederholen. Soweit trotz der realisierbaren Sicherheitsmaßnahmen 
untragbare Risiken verbleiben, die nicht durch Maßnahmen nach 
den Absätzen 1 und 3 oder eine Modifizierung der Datenverarbei-
tung verhindert werden können, darf ein Verfahren nicht eingesetzt 
werden. Die Trägerländer bestimmen die Rahmenbedingungen der 
Risikoanalyse und des Sicherheitskonzepts in der Satzung der An-
stalt näher. 

(5) Die Datenverarbeitung muss so organisiert sein, dass bei der 
Verarbeitung, der Kenntnisnahme im Rahmen der Aufgabenerfül-
lung und der Einsichtnahme die Trennung der Daten nach den je-
weils verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Betroffenen 
möglich ist. 

(6) Die Anstalt bestellt eine behördliche IT-Sicherheitsbeauftragte 
oder einen behördlichen IT-Sicherheitsbeauftragten. 

(7) Zuständige datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde im Sinne 
des Absatzes 4 ist die oder der Sächsische Datenschutzbeauftragte. 
Diese oder dieser überwacht die Einhaltung der sich aus diesem 
Staatsvertrag und aus der Satzung der Anstalt ergebenden Anforde-
rungen zur Informationssicherheit. Sie oder er stellt das Einverneh-
men mit den anderen Datenschutzbeauftragten her, sofern die Kern-
aufgabe berührt ist.

§ 15 
Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung

Wird dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten bekannt, meldet er dies der oder dem Ver-
antwortlichen unverzüglich.

§ 16 
Sicherheitsüberprüfungen

Für die Voraussetzungen und das Verfahren zur Überprüfung von 
Personen, die von der Anstalt mit einer sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit betraut werden sollen, gilt das Sächsische Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz (SächsSÜG) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 17 
Geltungsdauer, Kündigung

(1) Der Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Er kann von jedem Trägerland durch schriftliche Erklärung 

gegenüber den übrigen Trägerländern jeweils zum Jahresende mit 
einer Frist von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigung gilt 



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      73. Jahrgang      Nr. 32      16. Dezember 2017 657

tionsurkunden sind bei der Sächsischen Staatskanzlei zu hinterlegen. 
Der Freistaat Sachsen teilt den übrigen Trägerländern den Zeitpunkt 
der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit.

(2) Dieser Staatsvertrag wird unwirksam, wenn bis spätestens 
zum 31. Dezember 2017 nicht mindestens vier Trägerländer, dar-
unter der Freistaat Sachsen, ihre Ratifikationsurkunden gemäß Ab-
satz 1 Satz 3 bei der Sächsischen Staatskanzlei hinterlegt haben.

(3) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages ist in den 
jeweiligen Trägerländern im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt-
zumachen.

Für das Land Berlin 
der Regierende Bürgermeister, 
vertreten durch den 
Senator für Inneres und Sport Andreas G e i s e l 

Für das Land Brandenburg
der Ministerpräsident, 
vertreten durch den 
Minister des Innern und für Kommunales Karl-Heinz S c h r ö t e r 

Für den Freistaat Sachsen
der Ministerpräsident, 
vertreten durch den 
Staatsminister des Innern Markus U l b i g 

Für das Land Sachsen-Anhalt
der Ministerpräsident, 
vertreten durch den 
Minister für Inneres und Sport Holger S t a h l k n e c h t 

Für den Freistaat Thüringen
der Ministerpräsident, 
vertreten durch den 
Minister für Inneres und Kommunales Georg M a i e r
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Erstes Gesetz
zur Änderung des Gesundheitsschulanerkennungsgesetzes

Vom 6. Dezember 2017

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gesundheitsschulanerkennungsgesetzes

Das Gesundheitsschulanerkennungsgesetz vom 9. Juni 2011 
(GVBl. S. 256) wird wie folgt geändert:
1. In § 4 Satz 2 werden die Wörter „der Rettungsassistentin bezie-

hungsweise des Rettungsassistenten“ durch die Wörter „der 
Notfallsanitäterin beziehungsweise des Notfallsanitäters“ er-
setzt.

2. In § 9 Absatz 3 und § 10 Absatz 2 wird jeweils die Angabe 
„2017“ durch die Angabe „2021“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Gesetz
zum Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des  

Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen

Vom 6. Dezember 2017

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Zustimmung zum Staatsvertrag

(1) Dem vom 29. März bis 2. Mai 2017 unterzeichneten Zweiten 
Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages über das Gemeinsa-
me Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und 
Thüringen wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffent-
licht.

Artikel 2 
Änderung des Krebsregistergesetzes

§ 12 Absatz 2 Nummer 6 des Krebsregistergesetzes vom 4. No-
vember 1994 (BGBl. I S. 3351 in Verbindung mit GVBl. 1999 
S. 575), das durch Artikel I § 12 des Gesetzes vom 15. Oktober 2001 
(GVBl. S. 540) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„6. entgegen Artikel 5 Absatz 3 Satz 3 des Staatsvertrages über das 

Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten 
Sachsen und Thüringen vom 20./24. November 1997 (GVBl. 
1998 S. 174), der zuletzt durch Staatsvertrag vom 29. März bis 
2. Mai 2017 (GVBl. S. 659) geändert worden ist, einen Schlüs-
sel offenbart oder für andere Zwecke nutzt,“

Artikel 3 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tage nach 
der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. Artikel 2 tritt mit Inkrafttreten des Staatsvertrages in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 4 Ab-
satz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
bekannt zu machen.

Berlin, den 6. Dezember 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Zweiter Staatsvertrag 
zur Änderung des Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsregister 

der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen

zur Aktualisierung und Berichtigung der im Gemeinsamen 
Krebsregister gespeicherten Daten halbjährlich die folgen-
den Daten zu den Personen, die im Kalenderhalbjahr vor der 
Datenübermittlung verstorben sind, sich an- oder abgemel-
det haben oder deren Name sich geändert hat: 
1. Familiennamen,
2. frühere Namen,
3. Vornamen,
4. Geburtsdatum,
5. Geschlecht,
6. derzeitige und letzte frühere Anschrift der alleinigen 

Wohnung oder der Hauptwohnung,
7. Einzugsdatum, Auszugsdatum,
8. Datum der Namensänderung,
9. Sterbedatum.
Sofern ein Rückmeldeverfahren aus Anlass einer Anmel-
dung oder einer Abmeldung ohne Bezug einer neuen Woh-
nung im Inland oder bei Änderungen des Wohnungsstatus 
vorgesehen ist, erfolgt die Übermittlung der Daten erst nach 
Abschluss des Rückmeldeverfahrens. Von der Übermittlung 
von Daten ist bei Bestehen einer Auskunftssperre nach § 51 
Absatz 1 oder 5 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2218) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung abzusehen.

(6) Die nach Landesrecht bestimmten Stellen dürfen der 
Vertrauensstelle einmalig die Daten im Sinne des Absatzes 5 
Satz 1 zu den zurückliegenden fünf Kalenderjahren über-
mitteln. Die Vertrauensstelle ist zur Entgegennahme einer 
einmaligen Datenübermittlung nach Satz 1 berechtigt.

(7) Die Vertrauensstelle hat die nach Absatz 5 Satz 1 und 
Absatz 6 Satz 1 übermittelten Daten wie eine Meldung ent-
sprechend den Vorgaben des § 4 des Krebsregistergesetzes 
zu bearbeiten. Die Registerstelle gleicht die Daten mit dem 
vorhandenen Datenbestand ab und übernimmt die Daten 
nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, 3, 6 und 9, wenn die Person 
mit einer Krebserkrankung erfasst ist. Die Registerstelle 
löscht alle nicht übernommenen Daten spätestens zwölf Mo-
nate nach deren Übergabe durch die Vertrauensstelle.“ 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 8. 
3. Die Artikel 4 und 5 werden durch die folgenden Artikel 4 bis 5 

ersetzt:

„Artikel 4 
Übermittlung an klinische und andere 

epidemiologische Krebsregister
(1) Die Vertrauensstelle übermittelt vorbehaltlich einer abwei-

chenden landesrechtlichen Regelung nach Artikel 10 Absatz 3 
Satz 1 halbjährlich die Angaben zu taggenauem Sterbedatum 
und Todesursachen sowie die Angaben nach Artikel 3 Absatz 5 
Satz 1 von namentlich benannten Patientinnen und Patienten an 
das für den Wohnort der Patientin oder des Patienten zuständige 
klinische Krebsregister. Im Falle von Änderungen zum Wohnort 
der Patientin oder des Patienten erfolgt die Übermittlung an das 
für den bisherigen Wohnort der Patientin oder des Patienten zu-
ständige klinische Krebsregister. Bis zum Inkrafttreten der lan-

Das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt und

der Freistaat Thüringen

schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig zu-
ständigen Organe den nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1 
Änderung des Staatsvertrages über das 

Gemeinsame Krebsregister 
Der Staatsvertrag über das Gemeinsame Krebsregister der Länder 

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen vom 20./24. November 
1997, der durch Staatsvertrag vom 14. März bis 26. Juni 2006 ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 2 werden nach dem Klammerzusatz ein Komma und 

die Wörter „dem Bundeskrebsregisterdatengesetz vom 10. Au-
gust 2009 (BGBl. I S. 2702, 2707) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Erhebung und Meldung nach § 3 Absatz 1 des 
Krebsregistergesetzes umfasst über die in § 2 Absatz 2 des 
Krebsregistergesetzes genannten epidemiologischen Daten 
hinaus bei Kindern bis zur Vollendung des ersten Lebens-
jahres die Lebensdauer bis zum Tag der ersten Tumordia-
gnose und gegebenenfalls von diesem bis zum Tod.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Ergibt sich aus einem Leichenschauschein eine 

Krebserkrankung, die dem Gemeinsamen Krebsregister 
noch nicht gemeldet war, so kann das Gemeinsame Krebs-
register vorbehaltlich einer abweichenden landesrechtlichen 
Regelung nach Artikel 10 Absatz 3 Satz 1 zur Ergänzung die 
in § 2 Absatz 1 und 2 des Krebsregistergesetzes und die in 
Absatz 1 genannten Angaben bei Ärztinnen und Ärzten so-
wie Zahnärztinnen und Zahnärzten, die die verstorbene Per-
son zuvor behandelt oder untersucht oder die Leiche obdu-
ziert haben, erheben. Diese Ärztinnen und Ärzte sowie 
Zahnärztinnen und Zahnärzte sind zur Übermittlung der 
Daten an die Vertrauensstelle verpflichtet. Landesrechtliche 
Regelungen zum Widerspruchsrecht der Patientinnen und 
Patienten bleiben unberührt. Zum Zwecke der Nacherhe-
bung dürfen die gespeicherten Daten der Leichenschau-
scheine dechiffriert werden.“

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „über“ die Wörter „Pa-
tientinnen und“ eingefügt.

d) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 bis 7 einge-
fügt:

„(5) Die nach Landesrecht bestimmten Stellen übermit-
teln der Vertrauensstelle vorbehaltlich einer abweichenden 
landesrechtlichen Regelung nach Artikel 10 Absatz 3 Satz 1 

Anlage zu Artikel 1 Absatz 2
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gesetzes. Die Registerstelle führt den Abgleich mit dem vorhan-
denen Datenbestand durch. Sie übernimmt in ihren Datenbe-
stand die dem Gemeinsamen Krebsregister nicht bekannten 
Fälle und vervollständigt Daten zu den im Gemeinsamen Krebs-
register bekannten Fällen.

(3) Die Vertrauensstelle darf dem Deutschen Kinderkrebsre-
gister zu dort namentlich benannten Personen die im Gemeinsa-
men Krebsregister gespeicherten epidemiologischen Daten im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Krebsregistergesetzes und des 
Artikels 3 Absatz 2 einschließlich der Daten zu Mehrfachneo-
plasien übermitteln.

(4) Die Löschfrist in der Vertrauensstelle beträgt sechs Monate 
nach Übermittlung an das Deutsche Kinderkrebsregister.

Artikel 4c 
Übermittlung an zuständige Stellen im Rahmen 

von Krebsfrüherkennungsprogrammen 
(1) Im Rahmen der Früherkennung von Brustkrebs durch 

Mammographie-Screening gemäß der Richtlinie des Gemeinsa-
men Bundesausschusses über die Früherkennung von Krebs-
erkrankungen (Krebsfrüherkennungs-Richtlinie) in der Fassung 
vom 18. Juni 2009 (BAnz. Nr. 148a vom 2. Oktober 2009), die 
zuletzt am 21. April 2016 (BAnz. AT 08.07.2016 B2) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung darf die Vertrauens-
stelle von den zuständigen Zentralen Stellen der Länder Kont-
rollnummern und Kommunikationsnummern und von den zu-
ständigen Screening-Einheiten Kommunikationsnummern und 
Angaben zur Person (Postleitzahl, Wohnort, Geburtsmonat und 
Geburtsjahr) sowie die Screening-Daten (Datumsangaben der 
bisher durchgeführten Screeninguntersuchungen) und das je-
weilige Screening-Ergebnis (Brustkrebs im Screening diagnos-
tiziert oder nicht diagnostiziert oder Abbruch der Untersuchung) 
zum Zwecke der Identifikation von Intervallkarzinomen und der 
Evaluation der Auswirkungen des Mammographie-Screenings 
(Mortalitätsevaluation) entgegennehmen. Dies erstreckt sich 
auch auf die Daten, die im Rahmen des Mammographie-Scree-
nings seit dem 1. Januar 2006 erhoben wurden. Die Vertrauens-
stelle übermittelt die Daten an die Registerstelle ohne Postleit-
zahl und Wohnort, jedoch mit dem amtlichen Gemeindeschlüssel, 
und löscht alle übermittelten Daten unverzüglich nach Übergabe. 
Die Registerstelle gleicht die Daten mit dem vorhandenen Daten-
bestand ab und übernimmt die Kommunikationsnummer und die 
Daten zum Screening, wenn die Person mit einer Brustkrebs-
erkrankung erfasst ist. Die Registerstelle löscht die Daten von 
Personen, die nicht mit einer Brustkrebserkrankung im Gemein-
samen Krebsregister erfasst sind, nach 30 Monaten.

(2) Die Registerstelle übermittelt zur Evaluation der Intervall-
karzinome für diejenigen ihr bekannten Brustkrebsfälle, die 
nicht im Rahmen des Mammographie-Screenings diagnostiziert 
wurden, die Kommunikationsnummer, die Bezeichnung der 
Screening-Einheit und die Daten im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 6 bis 12 und des § 6 Absatz 1 Nummer 4 des Krebsre-
gistergesetzes an das zuständige Referenzzentrum.

(3) Die Registerstelle ist berechtigt, Angaben zur Klassifizie-
rung der Intervallkarzinome bei dem Referenzzentrum zu erhe-
ben. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich die Kommuni-
kationsnummer und die Klassifikation enthalten.

(4) Nach Erhebung der Daten nach Absatz 3 ist die Kommu-
nikationsnummer in der Registerstelle zu löschen, spätestens 
jedoch 30 Monate nach Übermittlung der Daten von der Regis-
terstelle an das Referenzzentrum nach Absatz 2.

(5) Zum Zwecke der Mortalitätsevaluation ist die Register-
stelle berechtigt, erfasste Brustkrebsfälle und zu diesen die 
Screening-Daten und Informationen zum Intervallkarzinom an-
onymisiert an das Bundesamt für Strahlenschutz weiterzugeben. 

(6) Das Gemeinsame Krebsregister ist im Rahmen der Früh-
erkennung von weiteren Krebsarten durch Screeningprogramme 
gemäß § 25a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur Daten-
verarbeitung berechtigt.

desrechtlichen Regelungen zur klinischen Krebsregistrierung 
übermittelt die Vertrauensstelle halbjährlich die Angaben zu tag-
genauem Sterbedatum und Todesursachen sowie die Angaben 
nach Artikel 3 Absatz 5 Satz 1 von namentlich benannten Patien-
tinnen und Patienten an Tumorzentren, onkologische Schwer-
punkte und sonstige Einrichtungen, die ein eigenes klinisches 
Krebsregister führen.

(2) Das Gemeinsame Krebsregister ist auch zur einmaligen 
Datenübermittlung zu zurückliegenden Kalenderjahren nach Ar-
tikel 3 Absatz 6 berechtigt.

(3) Die Übermittlung der Angaben aus den Leichenschau-
scheinen für nicht namentlich benannte Patientinnen und Patien-
ten an das für den Wohnort der Patientin oder des Patienten zu-
ständige klinische Krebsregister wird landesrechtlich geregelt.

(4) Die Dechiffrierung der Identitätsdaten kann durch die Lei-
tung der Vertrauensstelle zur Erfüllung der Aufgaben nach den 
Absätzen 1 bis 3 angeordnet werden. Die Anordnung ist zu do-
kumentieren und der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Lösch-
frist für die dechiffrierten Identitätsdaten in der Vertrauensstelle 
beträgt sechs Monate nach Übermittlung an das zuständige kli-
nische Krebsregister.

(5) Erhält die Vertrauensstelle Meldungen über Patientinnen 
oder Patienten, für die ein anderes bevölkerungsbezogenes 
Krebsregister zuständig ist, so bietet es diese Meldungen dem 
anderen Krebsregister an und übermittelt sie auf Verlangen dort-
hin. Bei der Vertrauensstelle verbliebene Daten über die Patien-
tin oder den Patienten sind anschließend zu löschen.

Artikel 4a 
Datenabgleich mit dem Zentrum 

für Krebsregisterdaten
(1) Das Gemeinsame Krebsregister übermittelt für die betei-

ligten Länder die in § 3 Absatz 1 des Bundeskrebsregisterdaten-
gesetzes genannten Daten und eine Referenznummer innerhalb 
der vorgeschriebenen Frist an das Zentrum für Krebsregister-
daten beim Robert Koch-Institut. Die vom Gemeinsamen Krebs-
register für jeden übermittelten Fall gebildete Referenznummer 
besteht aus einer fortlaufenden Nummer, einer Kennzeichnung 
des Abgleichjahres und einer Kennzeichnung, dass der Daten-
satz aus dem Gemeinsamen Krebsregister stammt.

(2) Das Gemeinsame Krebsregister darf die vom Zentrum für 
Krebsregisterdaten nach § 6 Absatz 1 des Bundeskrebsregister-
datengesetzes übermittelten Daten verarbeiten und nutzen.

(3) Ergibt sich im Rahmen der Klärung von potentiellen 
Mehrfachübermittlungen, dass ein anderes bevölkerungsbezo-
genes Krebsregister für diesen Fall zuständig ist, so übermittelt 
das Gemeinsame Krebsregister die zu diesem Fall gespeicherten 
Daten auf Verlangen dorthin. Die bei dem Gemeinsamen Krebs-
register verbliebenen Daten über diesen Fall sind anschließend 
zu löschen.

(4) Das Gemeinsame Krebsregister darf das Ergebnis des 
Datenabgleichs mit anderen bevölkerungsbezogenen Krebsre-
gistern bei potentiellen Mehrfachübermittlungen unter Angabe 
der Referenznummer an das Zentrum für Krebsregisterdaten 
weiterleiten.

Artikel 4b 
Datenübermittlung zwischen dem 

Deutschen Kinderkrebsregister und 
dem Gemeinsamen Krebsregister

(1) Zweck der Datenübermittlung zwischen dem Deutschen 
Kinderkrebsregister und dem Gemeinsamen Krebsregister ist 
die Vervollständigung des Datenbestandes in beiden Registern.

(2) Die Vertrauensstelle ist zur Entgegennahme von Identi-
tätsdaten und epidemiologischen Daten von Personen, die im 
Deutschen Kinderkrebsregister namentlich bekannt sind, be-
rechtigt. Die Vertrauensstelle verarbeitet diese Daten wie eine 
Meldung entsprechend den Vorgaben des § 4 des Krebsregister-
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(4) Abweichend von § 4 Absatz 1 Nummer 5 des Krebsregis-
tergesetzes beträgt die Frist zur Löschung und Vernichtung in 
den Fällen des Artikels 3 Absatz 3 längstens zwölf Monate, in 
den übrigen Fällen längstens sechs Monate nach der Übermitt-
lung der Angaben.

(5) Die Dechiffrierung der Identitätsdaten in den Verfahren 
nach den Absätzen 1 und 2 sowie nach Artikel 3 Absatz 3 Satz 4, 
Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 Satz 5 ist revisionssi-
cher zu protokollieren. Die Zulässigkeit der Dechiffrierungsvor-
gänge ist durch die Aufsichtsbehörde anhand der Protokolle 
mindestens einmal jährlich stichprobenartig zu prüfen. Der Ter-
min der Prüfung ist der oder dem Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit vorab bekanntzugeben. 
Nach Abschluss der Prüfung sind die Protokolldaten zu lö-
schen.“ 

4. In Artikel 6 werden die Absätze 2 bis 5 durch die folgenden Ab-
sätze 2 und 3 ersetzt: 

„(2) Das Gemeinsame Krebsregister darf zur Vervollständi-
gung seines auf elektronischen Datenträgern vorhandenen 
Datenbestandes des Nationalen Krebsregisters der Deutschen 
Demokratischen Republik die auf Meldebögen vorhandenen 
Daten aus den Jahren 1961 bis 1989 bis zum 31. Dezember 2025 
verarbeiten. Die Meldebögen sind wie eine Meldung entspre-
chend den Vorgaben des § 4 des Krebsregistergesetzes zu be-
arbeiten. Die Meldebögen sind räumlich getrennt zu verwahren 
und dürfen nur hierfür besonders befugten Beschäftigten der 
Vertrauensstelle zugänglich sein. Sie dürfen nicht für andere 
Zwecke genutzt werden. Zum Zwecke der Vervollständigung 
des Datenbestandes darf die Leitung der Vertrauensstelle die 
Dechiffrierung der Identitätsdaten anordnen. 

(3) Nach der Bearbeitung der Meldebögen gemäß Absatz 2 
und der vollständigen Übernahme ihrer Daten auf elektronische 
Datenträger sind die jeweiligen Meldebögen unverzüglich zu 
vernichten. Archivrechtliche Regelungen der Länder bleiben un-
berührt. Nach Ablauf der in Absatz 2 Satz 1 genannten Frist fin-
det auf die Aufbewahrung und Nutzung der zu dem Zeitpunkt 
beim Gemeinsamen Krebsregister verbliebenen Meldebögen 
das Berliner Archivgesetz Anwendung.“ 

5. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „je“ die Wörter 

„eine Vertreterin oder“ eingefügt.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und bestimmt die 

Richtlinien für dessen Tätigkeit“ gestrichen.
c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Stellen des höheren 

Dienstes und vergleichbare Stellen für Angestellte“ durch 
die Wörter „Stellen für Tarifbeschäftigte ab Entgeltgruppe 
13“ ersetzt.

6. In Artikel 8 Satz 1 werden die Wörter „§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 5 Satz 1 des Krebsregistergesetzes“ durch die Wörter „§ 8 
Absatz 1 Satz 1 des Krebsregistergesetzes“ ersetzt.

7. Dem Artikel 10 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Jedes der beteiligten Länder kann durch landesrechtliche 

Regelungen abweichend von § 4 Absatz 1 Nummer 2 des Krebs-
registergesetzes, Artikel 3 Absatz 3 und 5 sowie Artikel 4 Ab-
satz 1 bestimmen, dass die jeweils dort genannte Aufgabe für 
sein Gebiet von einem anderen Krebsregister als dem Gemein-
samen Krebsregister wahrgenommen wird. Die nicht durch Ge-
bühren und Auslagen gedeckten Kosten für die Wahrnehmung 
der in Satz 1 genannten Aufgaben durch das Gemeinsame 
Krebsregister tragen die übrigen Länder, für die das Gemeinsa-
me Krebsregister tätig wird, entsprechend dem zwischen ihnen 
bestehenden Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. Absatz 2 Satz 2 
und 3 findet entsprechende Anwendung. Das Gemeinsame Krebs-
register ermittelt seine Kosten für die jeweilige in Satz 1 ge-
nannte Aufgabe pauschal unter Berücksichtigung der jeweils 
anfallenden Personal- und Sachkosten. Der Verwaltungsaus-
schuss beschließt über die endgültige Festlegung dieser Kosten.“

Artikel 5 
Datenverarbeitung innerhalb des 

Gemeinsamen Krebsregisters 
(1) Ergeben sich bei der Verarbeitung einer eingegangenen 

Meldung Anhaltspunkte dafür, dass die Person bereits im Ge-
meinsamen Krebsregister erfasst ist, obwohl die Kontrollnum-
mern nicht übereinstimmen, oder dass bei übereinstimmenden 
Kontrollnummern die neue Meldung eine andere Person betrifft, 
so kann die Leitung der Vertrauensstelle zur Klärung der Zwei-
fel die vorübergehende Dechiffrierung der Identitätsdaten aller 
Meldungen, für die in Betracht kommt, dass die neue Meldung 
ihnen zugeordnet werden kann, anordnen. Die Anordnung ist zu 
dokumentieren und der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die de-
chiffrierten Identitätsdaten sind nach Abschluss der Klärung und 
Übergabe an die Registerstelle zu löschen. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend in den folgenden Fällen:
1. bei der Verarbeitung von Daten anderer bevölkerungsbezo-

gener Krebsregister nach Artikel 3 Absatz 4;
2. bei dem Abgleich mit Daten aus den Melderegistern nach 

Artikel 3 Absatz 5 und 6;
3. bei Übermittlungen an klinische Krebsregister nach Arti-

kel 4 Absatz 1 und 2;
4. bei der Übermittlung von Angaben nach Artikel 4 Absatz 3 

an die dort genannten Einrichtungen;
5. bei einem Datenabgleich mit dem Zentrum für Krebsregis-

terdaten nach Artikel 4a;
6. bei einem Abgleich mit dem Deutschen Kinderkrebsregister 

nach Artikel 4b Absatz 2 und 3;
7. im Rahmen des Mammographie-Screenings und anderer be-

völkerungsbezogener Screeningprogramme nach Artikel 4c 
Absatz 1 und 6;

8. bei Anfragen und Anträgen nach den §§ 8 und 9 des Krebs-
registergesetzes.

(2) Für regionale Auswertungen unterhalb der Gemeindeebe-
ne kann die Aufsichtsbehörde der Vertrauensstelle die vorüber-
gehende Dechiffrierung der Identitätsdaten aller von der Regis-
terstelle im Rahmen dieser Auswertung an die Vertrauensstelle 
übermittelten Datensätze der Gemeinden, die zu den Untersu-
chungsregionen gehören, genehmigen. Die nach Satz 1 übermit-
telten Datensätze beinhalten das Chiffrat der Identitätsdaten und 
den Wohnort. Der ausschließliche Zweck der Dechiffrierung ist 
die in der Vertrauensstelle vorzunehmende Zuordnung der nach 
Satz 1 übermittelten Datensätze zu den Untersuchungsregionen. 
Die Vertrauensstelle übermittelt der Registerstelle die Zuord-
nung zu den Untersuchungsregionen, sofern mindestens drei 
Datensätze zur Untersuchungsregion gehören. Danach sind die 
dechiffrierten Identitätsdaten unverzüglich zu löschen. Die Re-
gisterstelle darf die von der Vertrauensstelle übermittelten Daten 
ausschließlich für die regionale Auswertung verarbeiten und hat 
diese spätestens ein Jahr nach Abschluss der Auswertung zu lö-
schen. Die Sätze 1 und 2 sowie die Frist zur Löschung nach 
Satz 5 gelten entsprechend für die Bildung des amtlichen Ge-
meindeschlüssels bei Gebietsreformen, die zu Gemeindeteilun-
gen führen. In diesem Fall übermittelt die Vertrauensstelle der 
Registerstelle die Zuordnung zur Gemeinde nach der jeweiligen 
Gebietsreform.

(3) Für die Speicherung in der Registerstelle und für jedes 
Abgleichverfahren ist bei der Bildung von Kontrollnummern 
nach § 4 Absatz 1 Nummer 4 des Krebsregistergesetzes jeweils 
mindestens ein verfahrensspezifischer kryptografischer Schlüs-
sel zu verwenden. Die Vertrauensstelle hat die Kontrollnum-
mern im erforderlichen Umfang umzuschlüsseln. Für die Spei-
cherung in der Registerstelle zur Verschlüsselung der Identitäts-
daten oder zur Bildung der Kontrollnummern verwendete 
verfahrensspezifische Schlüssel dürfen nicht offenbart oder für 
andere Zwecke genutzt werden.
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Thüringen, der zuletzt durch Artikel 1 dieses Staatsvertrages geän-
dert worden ist, werden folgende Sätze angefügt:

„Macht eines der beteiligten Länder von der Möglichkeit des 
Satzes 1 Gebrauch, hat es die jeweiligen landesrechtlichen Regelun-
gen frühestens zwei Jahre nach Verkündung in Kraft treten zu lassen. 
Der Verwaltungsausschuss ist spätestens bei Verkündung der landes-
rechtlichen Regelungen über diese zu informieren.“

Artikel 3 
Bekanntmachungserlaubnis

Die für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerien und Senats-
verwaltungen der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thürin-
gen können den Wortlaut des Staatsvertrages über das Gemeinsame 
Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thürin-
gen in der vom ersten Tag des zweiten auf das Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages folgenden Kalendermonats an geltenden Fassung in 
den jeweiligen Gesetz- und Verordnungsblättern bekannt machen.

Artikel 4 
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 nach 
Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe am ersten 
Tag des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der 
von den vertragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikations-
urkunden bei der Senatskanzlei des Landes Berlin hinterlegt worden 
ist. Die Senatskanzlei des Landes Berlin teilt den übrigen vertrag-
schließenden Ländern den Zeitpunkt der Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde mit.

(2) Artikel 2 tritt am ersten Tag des zweiten auf das Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrages folgenden Kalendermonats in Kraft.

Für das Land Berlin:
Der Regierende Bürgermeister, 
vertreten durch die Senatorin für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Dilek  K o l a t Berlin, den 3. April 2017

Für das Land Brandenburg:
Der Ministerpräsident, 
vertreten durch die Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Diana  G o l z e Potsdam, den 29. März 2017

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
Der Ministerpräsident, 
vertreten durch den Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit
Harry  G l a w e Schwerin, den 25. April 2017

Für den Freistaat Sachsen:
Der Ministerpräsident, 
vertreten durch die Staatsministerin für 
Soziales und Verbraucherschutz
Barbara  K l e p s ch Dresden, den 10. April 2017

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Der Ministerpräsident, 
vertreten durch die Ministerin für Arbeit, 
Soziales und Integration
Petra  G r i m m - B e n n e Magdeburg, den 5. April 2017

Für den Freistaat Thüringen:
Der Ministerpräsident, 
vertreten durch die Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Heike W e r n e r Erfurt, den 2. Mai 2017

8. Artikel 13 wird durch die folgenden Artikel 13 und 13a ersetzt:

„Artikel 13 
Fortgeltung des Krebsregistergesetzes 

(1) Nach dem ersatzlosen Außerkrafttreten des Krebsregister-
gesetzes vom 4. November 1994 (BGBl. I S. 3351) nach seinem 
§ 14 Absatz 2 gilt dieses mit Ausnahme des § 2 Absatz 2 Num-
mer 1 zur „Mehrlingseigenschaft“ und Nummer 4 und 5 sowie 
des § 4 Absatz 2 Satz 1, des § 5 Absatz 1 Nummer 4, des § 8 
Absatz 5 und der §§ 10 und 13 Absatz 3 bis zu einer anderweiti-
gen Regelung als Landesrecht fort, soweit sich aus diesem 
Staatsvertrag oder den zum Krebsregistergesetz ergangenen lan-
desgesetzlichen Regelungen nichts anderes ergibt. Die Anschrift 
in § 2 Absatz 1 Nummer 3 des Krebsregistergesetzes umfasst 
neben der Anschrift zum Zeitpunkt der Erkrankung die derzeiti-
ge und die letzte frühere Anschrift der Hauptwohnung.

(2) Im Rahmen der Früherkennung von Brustkrebs durch 
Mammographie-Screening und weiteren Krebsarten gemäß der 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie und der Richtlinie des Gemein-
samen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 13 in Verbindung mit § 137 Absatz 1 Nummer 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch über die einrichtungs- und sektoren-
übergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung (Richtlinie 
zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssiche-
rung) vom 19. April 2010 (BAnz. Nr. 182 vom 1. Dezember 
2010), die zuletzt am 15. September 2016 (BAnz. AT 21.12.2016 
B2) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung darf 
ein für die Bildung der Kontrollnummern eingesetztes Programm 
ohne die im Gemeinsamen Krebsregister gemäß Artikel 5 Ab-
satz 3 verwendeten kryptografischen Schlüssel von der Vertrau-
ensstelle abweichend von § 7 Absatz 4 des Krebsregistergesetzes 
an die zuständigen Stellen der Länder weitergegeben werden.

(3) Abweichend von § 3 Absatz 4 des Krebsregistergesetzes 
werden Meldungen nicht vergütet, die in den Anwendungsbe-
reich des § 65c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch fallen, soweit eine Meldevergütung nach 
§ 65c Absatz 6 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
nicht ausgeschlossen ist.

Artikel 13a 
Übergangsvorschrift

Abweichend von Artikel 3 Absatz 7 Satz 3 löscht die Register-
stelle die nicht übernommenen Daten,
1. die ihr im Zeitraum vom Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 

bis zum 31. Dezember 2017 von der Vertrauensstelle über-
mittelt werden, spätestens 24 Monate, 

2. die ihr im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 
2018 von der Vertrauensstelle übermittelt werden, spätes-
tens 22 Monate, 

3. die ihr im Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 von der Vertrauensstelle übermittelt werden, spätes-
tens 20 Monate, 

4. die ihr im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 
2019 von der Vertrauensstelle übermittelt werden, spätes-
tens 18 Monate,

5. die ihr im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 von der Vertrauensstelle übermittelt werden, spätes-
tens 16 Monate

nach Übergabe der jeweiligen Daten durch die Vertrauensstelle. 
Satz 1 ist auf die einmalig übermittelten Daten des Artikels 3 
Absatz 6 nicht anzuwenden.“

Artikel 2 
Weitere Änderung des Staatsvertrages 
über das Gemeinsame Krebsregister

Dem Artikel 10 Absatz 3 des Staatsvertrages über das Gemeinsa-
me Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und 
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Fünftes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung des Baugesetzbuchs
Vom 6. Dezember 2017

des Absatzes 1 Satz 4 und 5 bei der zuständigen Senatsverwaltung 
geltend zu machen.“

Artikel 2 
Änderung des Allgemeinen 

Zuständigkeitsgesetzes
In Nummer 8 Absatz 3 Buchstabe c der Anlage zu § 4 Absatz 1 

Satz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes in der Fassung vom 
22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 423) geändert worden ist, 
werden nach dem letzten Semikolon die Wörter „Erhaltungsverord-
nungen in Gebieten von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeu-
tung;“ angefügt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung des Baugesetzbuchs
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der 

Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 30 
Erhaltung baulicher Anlagen

(1) An die Stelle der Satzung nach § 172 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs tritt eine Rechtsverordnung des Bezirksamts. Sie ist einen 
Monat vor Erlass der zuständigen Senatsverwaltung anzuzeigen. Für 
die Ausübung des Eingriffsrechts gilt § 7 Absatz 1 Satz 2 und 4 sinn-
gemäß. Zieht die zuständige Senatsverwaltung das Verfahren nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 4 an sich, erlässt sie die Rechtsverordnung. Im 
Falle des § 9 Absatz 1 wird die Rechtsverordnung durch die zustän-
dige Senatsverwaltung erlassen.

(2) Mit dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung wird die Festle-
gung der Gebiete rechtsverbindlich. § 16 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs findet keine Anwendung. In der Rechtsverordnung ist auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und Mängeln der Abwägung sowie 
auf die Rechtsfolgen (§ 215 Absatz 2 des Baugesetzbuchs, § 32 
Absatz 2 dieses Gesetzes) hinzuweisen. Die Verletzung ist bei dem 
Bezirksamt, das die Rechtsverordnung erlassen hat, in den Fällen 
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Erstes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
Vom 6. Dezember 2017

sen auch die Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung der 
Daten für die bundes- und landesgesetzlichen Aufgaben durch 
die für das Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung. Die Be-
stimmung der Standards nach Satz 2 wird durch Rechtsverord-
nung geregelt.“

4. Dem § 5 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Der für das Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung 

obliegt für die Träger nach § 1 und § 1a im Sozialleistungsbe-
reich im Sinne des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch die Durch-
führung der Planung und die Beauftragung der Durchführung 
bestimmter Vorhaben wissenschaftlicher Forschung. Die für das 
Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die 
Art der Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung durch 
Rechtsverordnung zu regeln.“

Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 1 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 

außer Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Das Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch vom 7. September 2005 (GVBl. S. 467), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 423) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a 
Träger der Eingliederungshilfe

(1) Zuständiger Sozialleistungsträger sowohl für Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch, als auch für Leistungen der Ein-
gliederungshilfe im Sinne des Teils 2 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch (Träger der Eingliederungshilfe) im Land Berlin 
ist der Träger der Sozialhilfe.

(2) Die landesrechtlichen Regelungen über die Zuständigkei-
ten als Träger der Sozialhilfe gelten auch für die Ausführung der 
Aufgaben des Trägers der Eingliederungshilfe.“

2. Dem § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Für gutachterliche Stellungnahmen zur Feststellung des 

Bedarfs für Leistungen der Träger nach § 1 und § 1a können 
sachverständige Dritte beauftragt werden. Die für das Sozialwe-
sen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
zur Beauftragung der sachverständigen Dritten nach Satz 1 und 
über die Erhebung, Übermittlung und Speicherung von Daten für 
sachverständige Dritte durch Rechtsverordnung zu regeln.“

3. Dem § 3 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
„Die für die Durchführung des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch zu gewährleistenden Mindeststandards nach Satz 1 umfas-
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Verordnung
über die Festsetzung und Einhaltung von Stellenobergrenzen für die unmittelbare und mittelbare Verwaltung des Landes Berlin 

(Stellenobergrenzenverordnung)
Vom 24. Oktober 2017

Zweiter Abschnitt – Festsetzung von Stellenobergrenzen

§ 4 Allgemeine Stellenobergrenzen
Die Anteile der Beförderungsämter für Beamtinnen und Beamte 

und dienstordnungsmäßig Angestellte dürfen folgende Stellenober-
grenzen nicht überschreiten:
1. ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1/mittlerer 

Dienst 
BesGr. A 8 40 %
BesGr. A 9 16,5 %

2. ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2/gehobener 
Dienst 
BesGr. A 11  30 %
BesGr. A 12  16 %
BesGr. A 13  6 %

3. ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2/höherer 
Dienst 
BesGr. A 15  30 %
BesGr. A 16 bis B 2 10,5 %

§ 5 Besondere Stellenobergrenzen
Abweichend von § 4 gelten besondere Stellenobergrenzen für 

1. den Polizeivollzugsdienst:
a) mittlerer Dienst

BesGr. A 8 50 %
BesGr. A 9 50 %

b) gehobener Dienst
BesGr. A 11 30 %
BesGr. A 12 20 %
BesGr. A 13 10 %

2. den eichtechnischen Dienst, den technischen Dienst beim Poli-
zeipräsidenten und in der Arbeitsschutzverwaltung: 
a) ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 des 

eichtechnischen Dienstes und ab dem zweiten Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 1 beim Polizeipräsidenten 
BesGr. A 8 35 %
BesGr. A 9 15 %

b) ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der 
Arbeitsschutzverwaltung 
BesGr. A 8 40 %
BesGr. A 9 25 %

c) ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
BesGr. A 11 40 %
BesGr. A 12 35 %
BesGr. A 13 15 %

d) ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
BesGr. A 15 35 %
BesGr. A 16 bis B 2 10 %

Es wird verordnet auf Grund von 
1. § 1b des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung von 21. Juni 

2011, sowie der ggf. entsprechend ersetzenden Vorschriften
2. Artikel VIII § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Zweiten Geset-

zes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungs-
rechts in Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1173), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836) geändert wurde, sowie der 
ggf. entsprechend ersetzenden Vorschriften:

Erster Abschnitt – Allgemeine Regelungen

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für das Land Berlin und die der Aufsicht 

des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts. Sie regelt die Stellenobergrenzen für 
Beförderungsämter für Beamtinnen und Beamte sowie für die dienst-
ordnungsmäßig Angestellten im Bereich der Sozialversicherung. 

(2) Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts kann das aufsichtführende Senatsmitglied unter Beteiligung 
der Senatsverwaltung für Finanzen nach sachgerechter Bewertung 
der Funktionen die Anzahl der Beförderungsämter abweichend von 
den in dieser Verordnung festgelegten Stellenobergrenzen verordnen.

§ 2 Wirkungsbereich
(1) Die Prozentsätze für die Stellenobergrenzen beziehen sich 

beim Dienstherrn Land Berlin auf die Anzahl der Planstellen eines 
jeden Bezirks und eines jeden Verwaltungszweiges der Hauptver-
waltung – im Übrigen auf die Gesamtzahl aller Planstellen bei einem 
Dienstherrn – innerhalb der Laufbahngruppe 1 vom jeweiligen Ein-
stiegsamt bis einschließlich dem jeweiligen letzten Beförderungs-
amt, innerhalb der Laufbahngruppe 2 vom ersten Einstiegsamt bis 
zum letzten Beförderungsamt und vom zweiten Einstiegsamt bis zu 
den Besoldungsgruppen A 16 und B 2. 

(2) Bei den der Aufsicht des Landes Berlin unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts kön-
nen die für dauernd beschäftigte Angestellte ausgebrachten, in Wert 
und Funktion gleichwertigen Stellen mit der Maßgabe in die Be-
rechnungsgrundlage einbezogen werden, dass eine entsprechende 
Anrechnung auf die jeweiligen Beförderungsämter erfolgt. 

(3) Für die Verwaltung des Abgeordnetenhauses, den Verfassungs-
gerichtshof, die Senatskanzlei, die Senatsverwaltungen (oberste 
Dienstbehörde), den Rechnungshof und den/die Beauftragte/n für 
Datenschutz und Informationsfreiheit gelten die nachfolgenden 
Stellenobergrenzen nicht.

§ 3 Anwendungsgrundsätze
(1) Die Stellenobergrenzen dürfen nur ausgeschöpft werden, 

wenn dies nach sachgerechter Bewertung der Funktionen im Einzel-
fall gerechtfertigt ist.

(2) Stellenobergrenzen sind Höchstgrenzen. Sie dürfen nicht, 
auch nicht zu Stellenbruchteilen, überschritten werden.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      73. Jahrgang      Nr. 32      16. Dezember 2017 667

(2) Die Berechnung der Ausschöpfung von Stellenobergrenzen ist 
im Rahmen der Haushaltsaufstellung durchzuführen und zu beach-
ten und der Senatsverwaltung für Finanzen mit den Unterlagen zum 
Haushalt vorzulegen.

(3) Der nicht ausgeschöpfte Anteil einer Stellenobergrenze in 
einem Beförderungsamt fällt innerhalb der Spanne vom jeweiligen 
Einstiegsamt der Laufbahngruppen bis einschließlich des jeweiligen 
letzten Beförderungsamtes dem nächstniedrigeren Beförderungsamt 
zu. Der nicht ausgeschöpfte Anteil darf in diesem Umfang nicht 
durch zusätzliche Ämter ausgefüllt werden, soweit in höheren Be-
soldungsgruppen innerhalb der Spanne vom jeweiligen Einstiegs-
amt der Laufbahngruppen bis einschließlich des jeweiligen letzten 
Beförderungsamtes ausgebrachte Planstellen zur Überschreitung 
der jeweiligen Obergrenze führen.

(4) Werden im Land Berlin bei den Verwaltungszweigen der 
Hauptverwaltung oder den Bezirken bei einer Verminderung oder 
Verlagerung von Planstellen infolge von Rationalisierungsmaßnah-
men nach sachgerechter Bewertung der Beförderungsämter die vor-
stehenden Obergrenzen überschritten, kann mit Zustimmung der 
Senatsverwaltung für Finanzen aus personalwirtschaftlichen Grün-
den die Umwandlung der die Obergrenzen überschreitenden Plan-
stellen für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren ausgesetzt und 
danach auf jede dritte freiwerdende Planstelle beschränkt werden. 
Die Auswahl von Beschäftigten, deren Planstellen umzuwandeln 
sind, erfolgt nach analoger Anwendung der Verwaltungsvorschrift 
über die Zuordnung von Beschäftigten zum Personalüberhang (VV 
Auswahl).

(5) Planstellen mit Umwandlungsvermerk (ku-Vermerk) werden 
mit ihrem Ausgangswert vor Umwandlung in die Stellenobergren-
zenberechnung nach § 4 bzw. § 5 dieser Verordnung einbezogen.

§ 8 Aussetzen der Obergrenzen
(1) Soweit Bezirke oder Verwaltungszweige der Hauptverwaltung 

die zukünftigen Stellenbewertungen vollständig gem. der Bewer-
tungsverfahren nach Nr. 3.2 ff. der AV zu § 49 LHO vornehmen, 
werden die in den §§ 4 und 5 dieser Verordnung festgelegten Ober-
grenzen für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgesetzt. Die übrigen 
Vorschriften der LHO bleiben von den Regelungen dieser Verord-
nung unberührt.

(2) Die Ergebnisse sämtlicher Bewertungsvorgänge eines Kalen-
derjahres, die von der Regelung nach Absatz 1 betroffen sind, sind 
einmal im Jahr an die Senatsverwaltung für Finanzen zu übermitteln.

(3) Im Falle einer für das Land Berlin unangemessenen Entwick-
lung der Stellenzahlen, insbesondere bei den Beförderungsämtern, 
kann die Senatsverwaltung für Finanzen im Einvernehmen mit der 
Regierenden Bürgermeisterin/dem Regierenden Bürgermeister – 
Senatskanzlei –, auch innerhalb des in Absatz 1 genannten Fünf-
jahreszeitraumes, die Obergrenzen nach § 4 und § 5 ganz oder teil-
weise wieder in Kraft setzen.

Vierter Abschnitt – Schlussvorschriften

§ 9 Aufhebung von Vorschriften
Folgende Vorschrift tritt außer Kraft:

Verordnung über die Festsetzung und Einhaltung von Stellenober-
grenzen für die unmittelbare und mittelbare Verwaltung des Landes 
Berlin vom 7. April 2009 (GVBl. S. 169).

§ 10 Übergangsregelung für die unmittelbare  
Landesverwaltung

(1) Die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bei den Bezirken und 
Verwaltungszweigen der Hauptverwaltung des Dienstherrn Land 
Berlin bestehenden Überschreitungen sind durch Ausbringung von 
Umwandlungsvermerken gemäß § 47 der Landeshaushaltsordnung 
an Planstellen der überschrittenen Besoldungsgruppen zu korrigie-
ren. Die Inhaber/innen dieser Stellen sind gemäß § 47 der Landes-
haushaltsordnung in die nächsten innerhalb des Verwaltungszweiges 

3. den feuerwehrtechnischen Dienst
a) mittlerer Dienst

BesGr. A 8 50 %
BesGr. A 9 50 %

b) gehobener Dienst
BesGr. A 11 40 %
BesGr. A 12 35 %
BesGr. A 13 15 %

4. den Vollzugsdienst, den Werkdienst und den Krankenpflege-
dienst bei den Justizvollzugsanstalten (jedoch nicht für den 
Krankenpflegedienst des Justizvollzugskrankenhauses) 

 ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1
 BesGr. A 8 31,5 
 BesGr. A 9 bis A 11 22,5 %
5. den Amtsanwaltsdienst 

ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
BesGr.   A 12 40 %
BesGrn. A 13 und A 14 60 %

6. den Gerichtsvollzieherdienst 
ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 
BesGr. A 8 30 %
BesGr. A 9 70 %

7. den Rechtspflegerdienst (in der ordentlichen und der Fachge-
richtsbarkeit) 
ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
BesGr. A 11 35 %
BesGr. A 12 20,5 %
BesGr. A 13 7 %

8. den Dienst in der Steuerverwaltung
a) ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 

BesGr. A 8 30 %
BesGr. A 9 25,5 %

b) ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
BesGr. A 11 34,5 %
BesGr. A 12 23,5 %
BesGr. A 13 10,5 %

Dritter Abschnitt – Einhaltung von Stellenobergrenzen

§ 6 Ausnahmen von der Anwendung der Stellenobergrenzen
(1) Stellenobergrenzen sind generell nicht anzuwenden auf 

a) Planstellen in geschlossenen Laufbahnen,
b)  Planstellen mit Wegfallvermerk ohne nähere Angabe,
c) Planstellen für Fachbeamte/-beamtinnen des Forstdienstes, 
d) Planstellen für Fachbeamte/-beamtinnen in Krankenhäusern,
e) Planstellen für pädagogisches und nichtpädagogisches Hilfsper-

sonal an öffentlichen Schulen, pädagogisches Hilfspersonal an 
Hochschulen und Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer.

(2) Die Senatsverwaltung für Finanzen kann auf Antrag von Be-
zirken oder Verwaltungszweigen der Hauptverwaltung bestimmen, 
dass Dienstposten nicht in die Berechnung der Stellenobergrenzen 
einbezogen werden.

§ 7 Bearbeitungshinweise
(1) Zuständig für die Berechnung und Einhaltung der Stellenober-

grenzen ist beim Land Berlin die jeweilige Leitung der Organisa-
tionseinheit gemäß § 9 der Landeshaushaltsordnung, die die Leitung 
des Verwaltungszweiges, in den Bezirken das Bezirksamt bei Auf-
stellung und Ausführung des Haushaltsplans einschließlich des 
Stellenplans unterstützt, im Übrigen der jeweilige Dienstherr.
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der Hauptverwaltung oder des Bezirks entsprechend besetzbaren 
Stellen zu übernehmen.

(2) Solange die Vorschrift Nr. 3.2 ff. der AV zu § 49 LHO in der 
Fassung vom 30. Juni 2009 nicht geändert wurde, wird das Nähere 
zum Bewertungsverfahren durch ein Rundschreiben der Senatsver-
waltung für Finanzen bestimmt.

§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung 

im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin folgenden Kalender-
monats in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt nach Ablauf von zehn Jahren nach 
ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Berlin, den 24. Oktober 2017

Der Senat von Berlin

Ramona  P o p
Bürgermeisterin

M.  K o l l a t z - A h n e n
Senator für Finanzen
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des  
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom  
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 4. Dezember 2015 (GVBl. S. 455) 

erlassene und durch Verordnung vom 8. November 2016 (GVBl. 
S. 863) bis zum 22. Dezember 2017 verlängerte Veränderungssperre 
wird für das Grundstück Landsberger Allee 77 um ein weiteres Jahr 
bis zum 21. Dezember 2018 verlängert. 

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Senatsverwal-
tung geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, 
wenn die für die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vor-
schriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 23. November 2017

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Katrin  L o m p s c h e r

Verordnung
über die weitere Verlängerung der Veränderungssperre 2-43/23 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain

Vom 23. November 2017
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Verordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs zur Änderung der Erhaltungsverordnung  

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs für das Gebiet „Luisenstadt“  
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin vom 30. Mai 1995 (GVBl. S. 486)

Vom 28. November 2017

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet:

§ 1 
Erweiterung des Geltungsbereichs

Der räumliche Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung „Luisen-
stadt“ wird um das Gebiet zwischen Skalitzer Straße, Mariannen-
straße, Wassertorplatz und Kohlfurter Straße erweitert (Erweite-
rungsfläche siehe Anhang 1). Damit gilt die Verordnung zur Erhal-
tung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB für das in der anliegenden Karte 
mit einer durchgezogenen Linie eingegrenzte Gebiet „Luisenstadt“ 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin. Die Innenkante der 
Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Ver-
ordnung (Anhang 2).

§ 2 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin.

§ 3 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
BauGB bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die 
im AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. November 2017

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

H e r r m a n n
Bezirksbürgermeisterin

S c h m i d t
Bezirksstadtrat für Bauen, Planen 

und Facility Management



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      73. Jahrgang      Nr. 32      16. Dezember 2017 671

Anhang 1: Karte der Erweiterungsfläche
Zu § 1 der Verordnung zur Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 1 und 2 BauGB für das Gebiet „Luisenstadt“ im Berzirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Anhang 2: Karte des sozialen Erhaltungsgebietes „Luisenstadt“
Zu § 1 der Verordnung zur Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 1 und 2 BauGB für das Gebiet „Luisenstadt“ im Berzirk Friedrichshain-Kreuzberg.
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Verordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs zur Änderung der Erhaltungsverordnung  

für das Gebiet „Südliche Friedrichstadt“ (neue Benennung „Kreuzberg-Nord“)  
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, vom 16. Juni 2017 (GVBl. S. 310)

Vom 28. November 2017

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet:

§ 1 
Änderung des Geltungsbereichs und der Benennung

Der räumliche Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung „Süd-
liche Friedrichstadt“ wird geändert und es erfolgt eine Umbe-
nennung in Erhaltungsgebiet „Kreuzberg-Nord“. Die Verordnung 
gilt für das gemäß der Karte im Anhang eingegrenzte Gebiet. Die 
Innenkante der durchgezogenen Linie bildet die Gebietsgrenze.  
Die Karte im Anhang, die das Gebiet „Kreuzberg-Nord“ gemäß 
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB ausweist, ist Bestandteil 
dieser Verordnung.

§ 2 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin.

§ 3 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
BauGB bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die 
im AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. November 2017

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

H e r r m a n n
Bezirksbürgermeisterin

S c h m i d t
Bezirksstadtrat für Bauen, Planen 

und Facility Management
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Anhang 1: Karte des sozialen Erhaltungsgebietes „Kreuzberg-Nord“
Zu § 1 der Verordnung zur Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 1 und 2 BauGB für das Gebiet „Kreuzberg-Nord“ im Berzirk Friedrichshain-Kreuzberg.
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Erste Verordnung
zur Änderung der Modellvorhabenverordnung

Vom 30. November 2017

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Gesundheitsschulanerkennungs-
gesetzes vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 256) verordnet die Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Modellvorhabenverordnung

Die Modellvorhabenverordnung vom 22. Februar 2012 (GVBl. 
S. 62) wird wie folgt geändert: 
1. In § 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Klammerzusatz die 

Wörter „und dem als Anlage beigefügten ergänzenden Fragen-
katalog zur Nachhaltigkeit“ eingefügt.

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 
Gliederung der Ausbildung

(1) In den Modellvorhaben kann über die jeweils in § 1 Ab-
satz 1 in Verbindung mit der Anlage 1
1. der Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

vom 2. August 1999 (BGBl. I S. 1731), die zuletzt durch  
Artikel 15 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 886) 
geändert worden ist,

2. der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Hebammen 
und Entbindungspfleger in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1987 (BGBl. I S. 929), die zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I 
S. 886) geändert worden ist,

3. der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 
1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892), die zuletzt durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 886) 
geändert worden ist, und

4. der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiothera-
peuten vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I 
S. 886) geändert worden ist,

in den jeweils geltenden Fassungen für den theoretischen und 
praktischen Unterricht vorgesehene Stundenzahl hinaus ein an-
gemessener Anteil der Unterrichtsstunden zur Vermittlung ande-
rer fachlich relevanter Kompetenzen genutzt werden. Es ist da-
bei zulässig, den Unterricht modularisiert und kompetenzorien-
tiert zu gestalten.

(2) Wird der Unterricht modularisiert und kompetenzorien-
tiert gestaltet, können der schriftliche und der mündliche Teil der 
staatlichen Prüfung abweichend von 
1. § 5 Absatz 1 Satz 1 und § 6 Absatz 1 Satz 1 der Ergothera-

peuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung,
2. § 5 Absatz 1 Satz 1 und § 6 Absatz 1 Satz 1 der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für Hebammen und Entbindungs-
pfleger,

3. § 5 Absatz 1 Satz 1 und § 6 Absatz 1 Satz 1 der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für Logopäden sowie

4. § 12 Absatz 1 Satz 1 und § 13 Absatz 1 Satz 1 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten

modularisiert und kompetenzorientiert durchgeführt werden. 
Der schriftliche und der mündliche Teil der staatlichen Prüfung 
können jeweils ganz oder teilweise durch Modulprüfungen er-
setzt werden, sofern diese den inhaltlichen Anforderungen der

1. §§ 5 und 6 der Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung,

2. §§ 5 und 6 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen und Entbindungspfleger,

3. §§ 5 und 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logo-
päden sowie

4. §§ 12 und 13 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Physiotherapeuten

entsprechen und nicht früher als zwei Monate vor dem jeweili-
gen Ende der Studienzeit durchgeführt werden.

(3) Die Schule des Gesundheitswesens oder die Hochschule 
hat die Abweichungen von der jeweiligen Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung mit dem Antrag auf Genehmigung des Mo-
dellvorhabens im Einzelnen darzulegen. Die inhaltliche Ände-
rung bereits genehmigter Modellvorhaben bedarf ebenfalls der 
Genehmigung.“

3. In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2021“ 
ersetzt.

4. Die folgende Anlage wird angefügt: 
„Anlage  

(zu § 1 Satz 1 Nummer 2)

Ergänzender Fragenkatalog zur Nachhaltigkeit 
für die Evaluierung der Modellvorhaben

1. Unterrichtsgestaltung
1.1 Nach welchen Maßstäben erfolgte die Umsetzung der fach-

schulischen Unterrichtsinhalte in eine modularisierte und 
kompetenzorientierte Unterrichtsform nach hochschulischen 
Gegebenheiten?

1.2 In welchen Bereichen der hochschulischen Ausbildung wur-
de eine modularisierte und kompetenzorientierte Gestaltung 
des Unterrichts umgesetzt?

1.3 Sind besondere Schwierigkeiten bei der Umsetzung fach-
schulischer Inhalte in modularisierte und kompetenzorien-
tierte Unterrichtsformen aufgetreten? Wenn ja, welche?

1.4 Welchen Empfehlungen sollte bei der Unterrichtsgestaltung 
zukünftig nachgekommen werden?

1.5 Ergeben sich durch die Modularisierungen und die kompe-
tenzorientierte Ausrichtung des Unterrichts Verbesserungen 
in der Qualität der Ausbildung sowie der Vermittlung der 
Ausbildungsinhalte? Wenn ja, welche?

1.6 Gibt es auch Nachteile? Wenn ja, welche?
2. Prüfungsgestaltung
2.1 Wie wurde die modularisierte und kompetenzorientierte  

Gestaltung des schriftlichen und des mündlichen Teils der 
staatlichen Prüfung an der Hochschule umgesetzt?

2.2 Welche inhaltlichen Prüfungsleistungen wurden als schrift-
licher oder mündlicher Teil der staatlichen Prüfung an-
erkannt?

2.3. Ergaben sich durch die Anerkennung hochschulischer Prü-
fungsleistungen als schriftlicher oder mündlicher Teil der 
staatlichen Prüfung personelle, zeitliche oder finanzielle 
Entlastungen? Wenn ja, welche und wo fallen die Entlastun-
gen an (hochschulischer Betrieb, zuständige Behörden der 
Länder)?
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2.4. Entstehen dabei Mehrkosten? Wenn ja, welche und wo?
2.5 Gab es Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit der zu-

ständigen Behörde hinsichtlich der Fragen zum Ersatz des 
schriftlichen oder des mündlichen Teils der staatlichen Prü-
fung durch Modulprüfungen? Wenn ja, welche?

2.6 Welche Empfehlungen haben Sie für eine zukünftige Prü-
fungsgestaltung bei einer akademischen Ausbildung, bei der 
zugleich die Anforderung eines staatlichen Examens zu er-
füllen ist?

3. Nachhaltigkeit der Modellvorhaben
3.1 Welche Berufsfelder stehen den Absolventinnen und Absol-

venten allgemein zur Verfügung?
3.2 Wie unterscheiden sich diese Berufsfelder von denen für 

Fachschülerinnen und Fachschüler hinsichtlich inhaltlicher 
Anforderungen, Vergütung und Arbeitsplatzerhalt?

3.3 Wie hoch ist der Prozentsatz von Absolventinnen und Ab-
solventen, die eine Tätigkeit in einem akademischen oder 
sonstigen Berufsfeld außerhalb einer Tätigkeit in der unmit-
telbaren Patientenversorgung beginnen?

3.4 Welche Daten liegen über die Zufriedenheit von Absolventin-
nen und Absolventen, die mindestens zwölf Monate ihrer be-
ruflichen Tätigkeit nachgehen, im Vergleich zu Fachschülerin-
nen und Fachschülern, vor? Wie werden diese interpretiert?

3.5 Welche Daten liegen über die Zufriedenheit von Arbeit-
gebern mit Absolventen, die sich mindestens zwölf Monate 
in einem Anstellungsverhältnis befinden, im Vergleich zu 
Fachschülerinnen und Fachschülern vor? Wie werden diese 
interpretiert?

4. Folgen für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schul-
abschluss

4.1 Welche Möglichkeiten werden für Schülerinnen und Schü-
ler mit mittlerem Schulabschluss gesehen, einen Ausbil-
dungsplatz in einem Gesundheitsberuf zu erlangen?

4.2 Gibt es Absolventinnen und Absolventen, die bereits über 
einen Ausbildungsabschluss in einem Gesundheitsberuf ver-
fügen? Wenn ja, wie hoch ist der Prozentsatz und welche 
Unterschiede zu Absolventinnen und Absolventen ohne 
einen solchen Ausbildungsabschluss bestehen?

4.3 Welche Daten liegen über die Qualität der Zusammenarbeit 
mit Fachkräften vor, die einen hochschulischen oder einen 
fachschulischen Abschluss im gleichen Berufsfeld absol-
viert haben? Wie werden diese interpretiert?

5. Kostenfolgen im Zuge der Akademisierung
5.1 In welchen Bereichen ist im Zuge der Akademisierung mit 

Mehrkosten im Vergleich zur fachschulischen Ausbildung 
zu rechnen?

5.2 Wie hoch sind die Mehrkosten, die bei der Einrichtung und 
Durchführung einer akademischen Ausbildung entstehen?

5.3 Gibt es Finanzierungsmodelle zur Übernahme der entste-
henden Mehrkosten? Wenn ja, welche?

5.4. Ist mit Einsparungen zu rechnen? Wenn ja, für welche Be-
reiche? Liegen hierzu Daten vor?

5.5 Wie werden ausgehend von den aktuellen Ausbildungszah-
len in den einzelnen Berufen die hochschulischen Kapazi-
täten im Falle einer Voll- und im Falle einer Teilakademi-
sierung eingeschätzt?

6. Kostenfolgen im Gesundheitswesen
6.1 Sehen Sie Kostenfolgen einer Akademisierung für die 

Arbeitgeber durch einen möglichen höheren Vergütungs-
anspruch der akademischen Absolventinnen und Absolven-
ten? Wie hoch schätzen Sie diese ein?

6.2 Sehen Sie Kostenfolgen einer Akademisierung für die Kran-
kenkassen durch mögliche Erwartungen an höhere Entgelte 
bei Erbringung der Leistungen durch akademisch quali-
fizierte Fachkräfte? Wie hoch schätzen Sie diese ein?

6.3 Werden weitere Kostenfolgen im Gesundheitssystem gese-
hen (zum Beispiel Erhöhung der Beiträge)? Wenn ja, in wel-
chen Bereichen, und wie hoch schätzen Sie diese ein?

6.4 Sehen Sie Einsparpotentiale im Gesundheitswesen durch 
eine akademische Ausbildung? Wenn ja, in welchen Berei-
chen, und wie hoch schätzen Sie diese ein?

7. Schlussfolgerungen
7.1 Wird der Fortbestand einer fachschulischen Ausbildung 

neben einer grundständig akademischen Qualifikation als 
notwendig erachtet? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

7.2 Falls eine Parallelität dieser beiden Ausbildungsmodelle be-
fürwortet wird, wie sollen sich die Berufe auf Dauer unter-
scheiden und wie wird die Konkurrenzsituation hinsichtlich 
der Ausbildungsangebote und im Arbeitsmarkt eingeschätzt?

7.3 Sollte eine Vollakademisierung als Regelausbildung imple-
mentiert werden? Welche Vorteile und Nachteile werden 
darin gesehen?

7.4 Wie wird die Option „dualer Studiengang“ als Akademisie-
rungsmodell bewertet?

7.5 Falls es eine Akademisierung als Regelausbildung einge-
führt werden sollte, in welchen Punkten werden Änderun-
gen in den jeweiligen Berufsgesetzen als notwendig angese-
hen. Wie sollte die Übergangsphase gestaltet werden und 
wie lange sollte sie dauern?“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. November 2017

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K o l a t
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